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UNTERNEHMER

ELEKTRONISCHE REGISTRIERKASSEN  
MIT TSE: FINANZÄMTER KONTROLLIEREN

Bereits im Jahr 2016 hatte der Gesetzgeber neue Anforderun-
gen an die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung formuliert, 
die ursprünglich ab dem 01.01.2020 umgesetzt werden sollten. 
Durch dieses sogenannte Kassengesetz wurde für Unternehmen 

aus der Bargeldbranche die Pflicht geschaffen, Kassensysteme 
durch eine zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung 
(TSE) zu schützen. Die Frist zur Umrüstung der Systeme wurde 
mehrfach verlängert. Für nicht aufrüstbare elektronische Regi- 
strierkassen gab es Ausnahmeregelungen.

Das Thüringer Finanzministerium weist jetzt darauf hin, dass mitt-
lerweile sämtliche Übergangsregelungen und Erleichterungen 
zum TSE-Einsatz abgelaufen sind, so dass das Kassengesetz 
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nun endgültig in Kraft ist. Das Ministerium führt aus, dass die Fi-
nanzämter die Einhaltung der Vorgaben bei unangekündigten 
Kassen-Nachschauen überprüfen. Hierbei kontrollieren die 
Prüfer, ob die Kassenaufzeichnungen ordnungsgemäß geführt 
werden und die TSE ordnungsgemäß eingesetzt wird. Eine Über-
prüfung beginnt meist mit verdeckten Testkäufen beim Unterneh-
men und einer stillen Beobachtung des Kassiervorgangs. Auch 
aus den Kassenbons können die Prüfer eine Menge an Informa-
tionen ablesen.

Weiterhin besteht aber keine Pflicht, eine Registrierkasse ein-
zusetzen. Wer noch immer eine offene Ladenkasse (reine 
Bargeldkasse ohne Technik) einsetzt, muss aber dieselben 
steuerlichen Aufzeichnungs- und Buchführungspflichten erfüllen 
wie beim Einsatz von Registrierkassen. Bei einer reinen Papier-
Buchführung ist es für den Unternehmer schwieriger, das Finanz-
amt von der Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeichnungen zu 
überzeugen. Offene Ladenkassen werden von den Finanzämtern 
in der Praxis häufig beanstandet. Sofern die Unregelmäßigkeiten 
größer sind, geht das Finanzamt meist zu einer regulären Außen-
prüfung über, so dass das gesamte Unternehmen geprüft wird.

KEINE NACHLASSVERBINDLICHKEIT, 
WENN ERBEN DEN BETRIEB AUFGEBEN
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Bei der Berechnung der Erbschaftsteuer dürfen Erben sogenann-
te Nachlassverbindlichkeiten abziehen, so dass sich ihr steu-
erpflichtiger Erwerb und somit ihre zu zahlende Erbschaftsteuer 
reduziert. Abziehbar sind nach dem Erbschaftsteuergesetz unter 
anderem die vom Erblasser herrührenden (nichtbetriebli-
chen) Schulden. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
fallen hierunter auch die Einkommensteuerschulden des Erblas-
sers, die auf sein Todesjahr entfallen. Diese Schulden wurden 
noch von ihm „erarbeitet“, denn er selbst hat die Steuer noch zu 
Lebzeiten in eigener Person ausgelöst - auch für den Fall, dass 
sie erst zum Ablauf des Jahres und somit nach dem Tod entsteht.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass Steu-
erschulden infolge einer rückwirkend von den Erben erklärten 
Betriebsaufgabe nicht als Nachlassverbindlichkeiten abgezogen 
werden dürfen. Im zugrunde liegenden Fall hatten sechs Erben 

einen verpachteten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb geerbt 
und beim Finanzamt rückwirkend dessen Aufgabe erklärt (auf ei-
nen Zeitpunkt vor dem Tod des Erblassers). Hierdurch entstand 
ein steuerpflichtiger Aufgabegewinn, der im Todesjahr zu einer 
erhöhten Einkommensteuer führte. Die Erben wollten diese Steu-
erlast bereicherungsmindernd bei der Erbschaftsteuer abziehen 
und erklärten, dass die Schulden schließlich vom Erblasser „her-
rührten“.

Der BFH lehnte jedoch ab und erklärte, dass Einkommensteu-
erschulden aus dem Todesjahr des Erblassers zwar als Nach-
lassverbindlichkeiten abgezogen werden dürfen, diese Regelung 
jedoch nicht gilt, wenn die Steuer aus einer von den Erben er-
klärten Betriebsaufgabe resultiert. In diesem Fall entsteht der 
Aufgabegewinn erst durch die Erklärung der Erben. Und erst die-
se Erklärung ist die entscheidende Ursache für die rückwirkende 
Betriebsaufgabe und die Steuerentstehung. Die Steuer auf den 
Aufgabegewinn rührt somit nicht vom Erblasser her und ist im 
Ergebnis daher nicht als Nachlassverbindlichkeit abziehbar.

ARBEITGEBER UND 
ARBEITNEHMER

GESAMTSOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE: 
NACHZAHLUNG IST KEIN ARBEITSLOHN

Rentenversicherungsträger können die Beiträge zur Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung ohne indi-
viduelle Zuordnung zu den einzelnen Arbeitnehmern pauschal 
über einen sogenannten Summenbescheid festsetzen. Zugrun-
de gelegt wird dann lediglich die Summe der vom Arbeitgeber 
gezahlten Arbeitsentgelte. Diese Möglichkeit besteht, wenn der 
Arbeitgeber seine Aufzeichnungspflichten verletzt hat, so dass 
Arbeitsentgelte nicht mehr den einzelnen Beschäftigten zugeord-
net werden können.

Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung ge-
hören die individuellen Arbeitnehmeranteile zur Arbeitslosen-, 
Kranken- und Rentenversicherung (Gesamtsozialversicherung) 
zum Arbeitslohn des Arbeitnehmers, so dass sie Lohnsteuer 
auslösen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun jedoch entschie-
den, dass nachentrichtete Gesamtsozialversicherungsbeiträge 
aufgrund eines Summenbescheids nicht zum steuerpflichtigen 
Arbeitslohn gehören.

Geklagt hatte ein Arbeitgeber, der Sachzuwendungen an seine 
Arbeitnehmer zwar pauschal lohnversteuert, jedoch keine So- 
zialversicherungsbeiträge darauf abgeführt hatte. Da die Zuwen-
dungen später nicht mehr individuell den betroffenen Lohnkonten 
zugerechnet werden konnten, vereinbarte der Arbeitgeber mit der 
Deutschen Rentenversicherung Bund, die Sozialversicherungs-
beiträge über pauschalierte Summenbescheide nachzuzahlen. 
Das Finanzamt erließ wegen der nachentrichteten Arbeitnehmer- 
anteile einen Lohnsteuer-Nachforderungsbescheid, erlitt damit 
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vor dem BFH jedoch Schiffbruch: Die Bundesrichter erklärten, 
dass es sich bei den Zahlungen nicht um „fremdnützige“ Zah-
lungen zugunsten der Arbeitnehmer handelte, sondern um „sys-
temnützige“ Zahlungen zum Vorteil der Sozialkassen und eine 
Lohnversteuerung deshalb nicht in Betracht kommt.

Zahlungen aufgrund eines Summenbescheids bewirken beim 
Arbeitnehmer keinen Vorteil, da sie ihm nicht individuell zuge-
rechnet werden können. Vielmehr handelt es sich lediglich um 
eine Sonderabgabe des Arbeitgebers, die aus der Verletzung 
seiner Aufzeichnungspflichten resultiert.

HAUSBESITZER

SCHON AB 2023 GELTEN VERBESSERTE 
ABSCHREIBUNGSMÖGLICHKEITEN

Wer Wohnraum vermietet, ist in der Regel an einer möglichst ho-
hen Abschreibung seines Mietobjekts interessiert, um seine 
steuerpflichtigen Mieteinkünfte zu mindern. Ab 2023 wurden die 
Abschreibungsmöglichkeiten für Vermietungsobjekte verbessert. 
Seither gilt:

	● Neue lineare Abschreibung: Immobilien des Privatver-
mögens, die nach dem 31.12.2022 fertiggestellt und zu  
Wohnzwecken vermietet werden, dürfen mit jährlich 3 % ab-
geschrieben werden. Für ältere Immobilien gilt nach wie vor 
ein Abschreibungssatz von 2 % bzw. 2,5 % pro Jahr. Die er-
höhte Abschreibung von 3 % führt dazu, dass Mietobjekte nun 
schon innerhalb von 33 Jahren abgeschrieben werden können 
(statt bislang über 50 bzw. 40 Jahre).

	● Wieder eingeführte Sonderabschreibung: Bereits im Jahr 
2019 hatte der Gesetzgeber eine Sonderabschreibung zum 
Neubau von Mietwohnungen von bis zu 5 % pro Jahr ein-
geführt, die für die ersten vier Jahre ab Fertigstellung neben 
der regulären Abschreibung in Anspruch genommen werden 
konnte. Diese Förderung war 2021 ausgelaufen. Nun hat der 
Gesetzgeber diese Sonderabschreibung wieder eingeführt 
und an die Einhaltung bestimmter Gebäudeeffizienzvorgaben 
gekoppelt. Die neuen Förderregelungen gelten nun für Bau-
maßnahmen, bei denen der Bauantrag in den Jahren 2023 bis 
2026 gestellt oder eine Bauanzeige in diesem Zeitraum getä-
tigt wurde. Wie bei der Vorgängerregelung darf in den ersten 
vier Jahren neben der regulären Abschreibung eine Sonderab-
schreibung von 5 % pro Jahr abgezogen werden. Die neu er-
richtete Wohnung muss dafür aber in einem Gebäude liegen, 
das die Kriterien für ein „Effizienzhaus 40“ mit Nachhaltigkeits-
klasse/Effizienzgebäudestufe  40 erfüllt. Die Anschaffungs- 
und Herstellungskosten dürfen zudem 4.800 € pro Quadrat-
meter Wohnfläche nicht übersteigen. In der früheren Regelung 
lag diese Baukostenobergrenze noch bei 3.000 €. Als Bemes-
sungsgrundlage für die Sonderabschreibung darf maximal ein 
Betrag von 2.500 € pro Quadratmeter Wohnfläche angesetzt 
werden (früher 2.000 €).

BALKONKRAFTWERKE: SO BLEIBEN 
DIE EINNAHMEN STEUERFREI

Die sogenannten Mini-Photovoltaikanlagen sind momentan in 
aller Munde. Selbst die kleinsten Dachflächen und Balkonverklei-
dungen werden mit Solarmodulen ausstaffiert, um einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten und die eigene Stromrechnung zu 
senken. Zur steuerlichen Behandlung dieser sogenannten Bal-
konkraftwerke gilt das Folgende.

Sämtliche Einnahmen und Entnahmen im Zusammenhang 
mit dem Betrieb von Photovoltaikanlagen mit einer installier-
ten Bruttoleistung von bis zu 30 kWp sind bereits rückwirkend ab 
dem 01.01.2022 einkommensteuerbefreit. Photovoltaikanlagen 
werden demnach unabhängig von der Verwendung des erzeug-
ten Stroms von der Steuerpflicht befreit. Sowohl der geldwerte 
Vorteil der Eigenversorgung als auch die Einnahmen aus der 
Einspeisevergütung müssen nicht mehr in der Jahressteuerer-
klärung angegeben werden. Die Ermittlung des Gewinns entfällt 
und die Anlage EÜR zur Einkommensteuererklärung muss nicht 
mehr ausgefüllt werden.

Im Gegenzug können aber auch keine Aufwendungen für eine 
Photovoltaikanlage mehr geltend gemacht werden. Die Steu-
erbefreiung gilt auch für den Betrieb von mehreren Anlagen von 
je 30 kWp bis zu einer summierten Gesamtleistung von 100 kWp. 
Die Anlagen müssen sich auf, an oder in Einfamilienhäusern 
(einschließlich Nebengebäuden) oder nicht Wohnzwecken die-
nenden Gebäuden (z.B. Garagen oder Carports) befinden. Wer 
eine Photovoltaikanlage im Mehrfamilienhaus oder in gemischt 
genutzten Gebäuden betreibt, profitiert ebenfalls von dieser steu-
erlichen Vereinfachung.

In Gebäuden, die überwiegend zu Wohnzwecken genutzt wer-
den, bleiben pro Wohn- und Gewerbeeinheit 15 kWp steuerfrei. 
Das ist ein Vorteil für Vermieter, Wohnungseigentümergemein-
schaften und Genossenschaften. Beim Betrieb mehrerer Anla-
gen gilt auch hier eine Gesamthöchstgrenze von 100 kWp.

Für die steuerliche Beurteilung der Größe einer Photovoltaik-
anlage ist die Bruttoleistung in kWp maßgeblich, so wie sie im 
sogenannten Marktstammdatenregister vermerkt ist. In diesem 
Register der Bundesnetzagentur sind verpflichtend alle Photovol-
taikanlagen eingetragen. Ob der Betreiber der Anlage gleichzei-
tig der Eigentümer des Gebäudes ist, spielt keine Rolle, so dass 
auch Mieter profitieren.

Hinweis: Bei der Lieferung und der Installation von Solarmo-
dulen fällt mittlerweile keine Umsatzsteuer mehr an (Steu-
ersatz von 0 %). Dies gilt nicht nur für die Module, sondern 
auch für die Komponenten wie Wechselrichter, Dachhalte-
rungen, Solarkabel und Stromspeicher.
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UNWETTERSCHÄDEN: WELCHE KOSTEN 
SICH STEUERLICH ABSETZEN LASSEN
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Unwetter mit Starkregen, Hagel und orkanartigen Stürmen ver-
ursachen in Deutschland regelmäßig hohe Schäden an Gebäu-
den, Fahrzeugen und in der Landwirtschaft. Betroffene Bürger 
müssen häufig große Summen für die Wiederbeschaffung von 
Hausrat und Gebäudereparaturen aufwenden. Ein kleiner Trost: 
Kosten infolge von Unwetterschäden lassen sich als außerge-
wöhnliche Belastungen in der Einkommensteuererklärung 
absetzen, sofern sie nicht von einer Versicherung übernommen 
werden.

Damit das Finanzamt mitspielt, müssen die Aufwendungen 
aber notwendig und existenziell sein und sich in einem ange-
messenen Rahmen bewegen. Abgesetzt werden können un-
ter anderem die selbstgetragenen Kosten für Sachverständige, 
Aufräumarbeiten, die Reparatur von Wohngebäuden sowie die 
Anschaffung von neuen Möbeln, Hausrat und Kleidung. Aufwen-
dungen für Vermögensgegenstände wie Schmuck oder teure 
Kunst werden vom Fiskus aber nicht berücksichtigt. Zu beach-
ten ist zudem, dass das Finanzamt von den außergewöhnlichen 
Belastungen einen Selbstbehalt (zumutbare Belastung) abzieht, 
dessen Höhe von Einkommen, Familienstand und Kinderzahl 
abhängt. Damit Kosten infolge von Unwetterschäden steuerlich 
anerkannt werden, sollte mit der Reparatur zudem innerhalb von 
drei Jahren nach dem Schadenszeitpunkt begonnen werden.

Sofern Hochwasserschäden an Mietobjekten auftreten, kann 
der Vermieter die selbstgetragenen Reparaturkosten am Ge-
bäude als Werbungskosten bei seinen Vermietungseinkünften 
abziehen. Der Vorteil ist, dass das Finanzamt von diesen Kos-
ten - anders als von außergewöhnlichen Belastungen - keine 
zumutbare Belastung in Abzug bringt. Bei größeren Unwetter-
ereignissen werden von den Finanzverwaltungen der Bundeslän-
der häufig steuerliche Hilfspakete geschnürt, so dass betroffene 
Steuerzahler dann diverse Erleichterungen wie Steuerstundun-
gen beanspruchen können.

Hinweis: Sofern Handwerkerlöhne für Reparaturmaßnah-
men nicht als außergewöhnliche Belastungen oder Wer-
bungskosten abziehbar sind oder aufgrund der zumutbaren 
Belastung steuerlich unberücksichtigt bleiben, lässt sich für 
diese Kosten zumindest der Steuerbonus für Handwerker-
leistungen beanspruchen. Das Finanzamt zieht dann 20 % 
der Lohnkosten direkt von der tariflichen Einkommensteuer 
ab. Die Steuer kann so um bis zu 1.200 € pro Jahr gemin-
dert werden. Für diesen Kostenabzug ist es wichtig, dass die 
Rechnung aufbewahrt und der Rechnungsbetrag unbar (z.B. 
per Überweisung) gezahlt wird.

KAPITALANLEGER

BMF BELEUCHTET ÜBERTRAGUNG 
VON ASSETS DURCH ABSPALTUNG

Werden nicht mehr handelbare Vermögensgegenstände ei-
nes Investmentfonds (illiquide Assets) auf einen neuen Invest-
mentfonds übertragen, spricht man von der Bildung sogenann-
ter „Side Pockets“ (wörtlich Seitentaschen). Eine Trennung von  
illiquiden und liquiden Assets ist ferner möglich, indem die il- 
liquiden Assets im bisherigen Fonds verbleiben und die liquiden 
Assets den Fonds verlassen und auf einen neuen (abgespalte-
nen) Investmentfonds übertragen werden. Der Anleger erhält für 
jeden bisherigen Investmentanteil neue Investmentanteile am ab-
gespaltenen Fonds.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat in einem aktu-
ellen Schreiben dargelegt, welche Besteuerungsgrundsätze bei 
Assetübertragungen im Rahmen einer Abspaltung zu beachten 
sind. Danach gilt:

	● Die Anteilseinräumung am abgespaltenen Investmentfonds 
stellt eine zu versteuernde Sachausschüttung dar.

	● Der Anteilserwerb am abgespaltenen Investmentfonds stellt 
beim Anleger einen Anschaffungsvorgang dar.

	● Wird der Investmentfonds mit illiquiden Assets abgewickelt 
und erfolgen dabei Ausschüttungen an den Anleger, handelt 
es sich hierbei ebenfalls um Ausschüttungen. Grundsätz-
lich könnten hierbei die besonderen Regelungen zur Ermitt-
lung der Erträge bei Abwicklung eines Investmentfonds zur 
Anwendung kommen. Dies setzt allerdings voraus, dass die 
Verwaltungsgesellschaft einen Rücknahmepreis ermittelt und 
veröffentlicht. Sofern die Gesellschaft von einer Ermittlung der 
Rücknahmepreise des Investmentfonds mit illiquiden Assets 
absieht, müssen die Ausschüttungen - vorbehaltlich einer Teil-
freistellung - in voller Höhe versteuert werden.

Die angeführten Besteuerungsregeln würden zu einer Besteu-
erung der Sachausschüttung und bei fehlendem Rücknah-
mepreis zu einer Besteuerung der Ausschüttungen in der 
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Abwicklungsphase und damit zu einer übermäßigen Besteu-
erung führen. Das BMF lässt daher folgende Vereinfachungsre-
gelung zu:

	● Die Sachausschüttung in Form der Investmentanteile an dem 
abgespaltenen Investmentfonds ist mit 0 € zu bewerten.

	● Wenn die liquiden Assets in dem bisherigen Investmentfonds 
verbleiben und die illiquiden Assets auf einen abgespaltenen 
Investmentfonds übertragen werden, gelten die Investmentan-
teile an dem abgespaltenen Investmentfonds im Zeitpunkt der 
Abspaltung als neu angeschafft. Die Anschaffungskosten des 
Anlegers für diese Investmentanteile sind mit 0 € anzusetzen.

	● Wenn hingegen die liquiden Assets auf einen abgespaltenen 
Investmentfonds übertragen werden und die illiquiden Assets 
in dem bisherigen Investmentfonds verbleiben, dann gelten 
die bisherigen Anschaffungskosten und Anschaffungsdaten 
der Investmentanteile an dem bisherigen Investmentfonds 
als Anschaffungskosten und Anschaffungsdaten der Invest-
mentanteile an dem abgespaltenen Investmentfonds. Für die 
Anteile an dem bisherigen Investmentfonds sind die Anschaf-
fungskosten mit 0 € anzusetzen und der Zeitpunkt der Abspal-
tung gilt als Anschaffungsdatum.

ALLE STEUERZAHLER

ELEKTROFAHRZEUGE: AKTUELLE FÖRDERUNG 
UND STEUERVORTEILE IM ÜBERBLICK
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Elektromobilität wird auch in den Jahren 2023 und 2024 noch 
vom Staat gefördert, allerdings fällt die Förderung nicht mehr so 
üppig aus wie noch in den Vorjahren. Nach wie vor lassen sich 
mit einem Elektroauto zudem Steuern sparen. Die aktuell gel-
tenden Regelungen im Überblick:

	● Seit dem 01.01.2023 werden nur noch rein batterieelektri-
sche Fahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge mit dem 
Umweltbonus gefördert. Die bisherige Förderung für Plug-in-
Hybride ist entfallen. Für neu gekaufte Elektroautos mit einem 
Nettolistenpreis bis 40.000  € lässt der Staat noch 4.500  € 
springen, bei einem Nettolistenpreis von 40.000 € bis 65.000 € 
sind es noch 3.000  €. Hinzu kommen weitere 2.250  € bzw. 
1.500 €, die der Hersteller zahlt. Die Mindesthaltedauer beträgt 

jeweils zwölf Monate. Elektrofahrzeuge mit einem Nettolisten-
preis über 65.000 € erhalten keine staatliche Förderung.

	● Für geleaste Fahrzeuge mit einer Leasinglaufzeit ab  
24 Monaten gelten die gleichen Fördersätze. Liegt die Lea-
singlaufzeit allerdings zwischen zwölf und 23 Monaten, re-
duziert sich der Umweltbonus bei einem Nettolistenpreis von  
unter 40.000 € auf 2.250 € vom Staat und 1.125 € vom Herstel-
ler sowie bei einem Nettolistenpreis von 40.000 € bis 65.000 € 
auf 1.500 € vom Staat und 750 € vom Hersteller.

	● Seit dem 10.09.2023 können nur noch Privatpersonen einen 
Förderantrag stellen. Unternehmen, Stiftungen, Körperschaf-
ten und Vereine erhalten für ihre Firmenwagen keinen Umwelt-
bonus mehr.

	● Ab dem 01.01.2024 werden dann nur noch Elektrofahrzeuge 
mit einem Nettolistenpreis von unter 45.000 € gefördert - 
und zwar mit 3.000 € vom Staat und weiteren 1.500 € vom Her-
steller. Die Mindesthaltedauer beträgt weiterhin zwölf Monate. 
Für geleaste E-Autos mit einer Leasinglaufzeit ab 24 Monaten 
gelten die gleichen Fördersätze wie bei Neuwagen, bei einer 
Leasinglaufzeit zwischen zwölf und 23 Monaten gibt es noch 
1.500 € vom Staat und 750 € vom Hersteller.

	● Junge Gebrauchtfahrzeuge werden 2023 noch mit den glei-
chen Prämien gefördert wie Neufahrzeuge mit einem Netto-
listenpreis zwischen 40.000 € und 65.000 €, also mit 3.000 € 
vom Staat und 1.500 € vom Hersteller. Ab 2024 gibt es für jun-
ge Gebrauchte dann nur noch 2.400 € vom Staat und 1.200 € 
vom Hersteller.

	● Für alle Elektroautos, die bis zum 31.12.2030 erstmals zu-
gelassen werden, wird zehn Jahre lang keine Kfz-Steuer fäl-
lig. Diese Steuerbefreiung erlischt auch nicht bei einem Hal-
terwechsel. Wer zum Beispiel ein drei Jahre zugelassenes  
E-Auto erwirbt, zahlt noch sieben Jahre lang keine Kfz-Steuer.

	● Wer einen Firmenwagen auch privat nutzen darf, muss 
diese Nutzung als geldwerten Vorteil versteuern. Ein Elektro-
auto als Dienstwagen bringt hierbei finanzielle Vorteile: Elek-
troautos in der Preisklasse bis 60.000 € werden nur noch mit 
0,25 % des Bruttolistenpreises als monatlichem geldwertem 
Vorteil besteuert. Bei Elektroautos mit einem höheren Brut-
tolistenpreis und bei Hybridfahrzeugen sind es 0,5 %. Beide 
Regelungen sind jeweils günstiger als bei den Verbrennerfahr-
zeugen, die mit 1  % des Bruttolistenpreises als geldwertem 
Vorteil versteuert werden.

INTERNETVERKÄUFE: WANN UMSÄTZE 
UND GEWINNE STEUERPFLICHTIG SIND

Plattformen wie Kleinanzeigen (früher Ebay Kleinanzeigen),  
Momox oder Etsy müssen die abgewickelten Geschäfte von 
Verkäufern und Privatpersonen ab 2023 an den Fiskus melden. 
Grundlage hierfür ist das Plattformen-Steuertransparenzge-
setz. Es gilt hierbei jedoch eine Bagatellfallgrenze von 30 Ver-
käufen pro Plattform und Jahr mit Einnahmen von insgesamt 
unter 2.000  €. Verkäufer, die in diesem Rahmen tätig wurden, 
werden also nicht gemeldet.
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Für Verkäufe im Internet gelten folgende allgemeine Steuerre-
geln: Wer seinen Dachboden oder Keller entrümpelt und bloß 
seinen eigenen Hausrat verkauft, hat in der Regel keine steuer-
lichen Folgen zu befürchten, denn eine solche Tätigkeit entfaltet 
keine steuerliche Relevanz.

Anders sieht es aber aus, wenn Wertgegenstände wie 
Schmuck, Kunstgegenstände, Antiquitäten oder Sammler-
objekte innerhalb eines Jahres nach ihrer Anschaffung ge-
winnbringend veräußert werden. In diesem Fall erzielt der 
Privatverkäufer einen Gewinn aus einem privaten Ver-
äußerungsgeschäft, den er in seiner Einkommensteuer- 
erklärung angeben muss. Gewinne bleiben aber steuerfrei, wenn 
der Gesamtgewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften weni-
ger als 600 € (ab 2024: 1.000 €) im Kalenderjahr beträgt.

Ein Internethandel kann sich allerdings von einem meist steuer-
freien Privatverkauf zu einem steuerpflichtigen gewerblichen 
Handel entwickeln. Die Kriterien für diesen „Grenzübertritt“ sind 
insbesondere:

	● Dauer und Intensität der Verkaufsaktivitäten
	● Höhe der erzielten Entgelte
	● regelmäßige Verkäufe über längere Zeiträume (durchschnitt-

lich 30 Verkäufe im Monat)
	● planmäßiges Tätigwerden (z.B. gezielter Ankauf von Gegen-

ständen für den Weiterverkauf)
	● Anbieten von Neuware
	● professioneller Auftritt im Internet (Werbung, Shop, Auftritt als 

Powerseller)

Je mehr der genannten Kriterien erfüllt sind, umso wahrschein- 
licher liegt ein gewerblicher Handel vor, der folgende steuerli-
che Konsequenzen auslöst:

	● Umsatzsteuer: Liegen die Umsätze im zurückliegenden Jahr 
über 22.000  € brutto und im laufenden Jahr über 50.000  € 
brutto, wird Umsatzsteuer fällig. Liegen die Umsätze unter die-
sen Grenzen, kann der Internethändler die Kleinunternehmer-
regelung nutzen, so dass er seine Ware ohne Umsatzsteuer 
verkaufen kann. Allerdings bleibt ihm in diesem Fall auch der 
Vorsteuerabzug aus dem Wareneinkauf verwehrt.

	● Einkommensteuer: Der Gewinn aus Gewerbebetrieb muss in 
der Regel in der Einkommensteuererklärung angegeben wer-
den. Es gilt für alle Einkünfte zusammen aber ein steuerfreier 
Grundfreibetrag (2023: 10.908 €).

	● Gewerbesteuer: Liegt der jährliche Gewinn über 24.500  €, 
fällt Gewerbesteuer an. Die Steuer ist aber teilweise auf die 
Einkommensteuer anrechenbar.

Hinweis: Wer als Onlinehändler im gewerblichen Bereich 
tätig ist, sollte frühzeitig mit offenen Karten spielen und sei-
ne Umsätze und Gewinne gegenüber dem Fiskus angeben. 
Da die Finanzbehörden die Verkaufsaktivitäten gewerblicher 
Internethändler mittlerweile über spezielle Analyseprogram-
me aufdecken können, lassen sich Verkäufe im großen Stil 
schwer verheimlichen.

ZAHLUNGSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

11.12.2023 (14.12.2023*)
•	 Umsatzsteuer

(Monatszahler)

•	 Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt
(Monatszahler)

•	 Einkommensteuer mit SolZ u. KiSt
(Vorauszahlung)

•	 Körperschaftsteuer mit SolZ
(Vorauszahlung)

27.12.2023
•	 Sozialversicherungsbeiträge

Dezember 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den  
behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.
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